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Nichteintretensentscheid im Asylverfahren - Ja zur Vereinfachung des 

Verfahrens  

 

Solothurn, 8. März 2010 – Der Regierungsrat unterstützt in seiner Ver-

nehmlassungsantwort an das Bundesamt für Migration die Absicht 

des Bundes, das Asylgesetz und das Gesetz über die Ausländerinnen 

und Ausländer umzugestalten. Ziel der Revision ist eine Vereinfa-

chung des Verfahrens im Falle von Nichteintretensentscheiden. 

 

In seiner Vernehmlassung unterstützt der Regierungsrat den Vorschlag, das 

Verfahren um die Nichteintretensentscheide (NEE) zu straffen und zu verein-

fachen.  

 

Das Asylgesetz enthält zahlreiche Tatbestände, bei deren Vorliegen auf ein 

Asylgesuch gar nicht eingetreten wird. Die erhoffte Wirkung ist nicht im er-

warteten Umfang eingetreten. In der Praxis wurde insbesondere das umständ-

liche Verfahren kritisiert.  

 

Eine Expertenkommission mit Vertretern von Bund, Kantonen, Gesichtsbehör-

den, Hilfswerken sowie Lehre und Forschung wurde eingesetzt, um den gan-

zen Problemkreis zu prüfen und Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Die 

Kommission hat einen Vorschlag ausgearbeitet, wie die Verfahrensbestim-
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mungen unter Wahrung des Verfassungs- und Völkerrechts wesentlich verein-

facht und damit effizienter ausgestaltet werden können.  

 

Der Regierungsrat stimmt diesem Vorschlag zu. 

 

 

 

Weitere Auskünfte erteilt: 

Rudolf Tschachtli, Chef Amt für öffentliche Sicherheit, 032 627 28 24 


